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Am 8. April findet in Greifswald eine Tagung zum Start der Internet-Enzyklopädie zur
Rechtsphilosophie der IVR [1]Internationale Vereinigung für Rechts- und
Sozialphilosophie statt, und ich sitze gerade an meinem Beitrag zum Stichwort
»Grundlagen der juristischen Methodenlehre«, der mir allerhand Kopfzerbrechen
bereitet. Am Rande möchte ich darin auch jedenfalls erwähnen, was ich die kleine
Münze der Methodenlehre nenne, nämlich Arbeitstechniken und Kunstregeln, wie
sie besonders in Anleitungen zur Fallbearbeitung im juristischen Studium und zur
Erstellung von Gutachten und Urteil im Vorbereitungsdienst verbreitet werden. Da
ist mir nun ein Gesichtspunkt wieder eingefallen, auf den ich früher in der BGB-
Übung viel Wert gelegt habe, nämlich die Darstellung der Meinungen zu einer so
genannten Streitfrage. Ich habe mich immer wieder geärgert über das, was ich die
Meinungsleier, die Umstritten-ist-Methode oder den Arbeitsgemeinschaftsleiter- und
Repetitorenstil genannt habe, nämlich die Eröffnung der Prüfung einer
Anspruchsgrundlage mit Feststellung, »das ist umstritten« gefolgt von den
Gliederungspunkten »1. Meinung, 2. Meinung, 3. Meinung, Stellungnahme«. Meine
Kritik und meinen Vorschlag, wie man es besser machen sollte, hatte ich meinen
»Hinweisen zur BGB-Übung« notiert. Die »Hinweise« mögen zwar sonst veraltet
sein. Aber die Meinungsleier ist anscheinend weiterhin gang und gäbe. Wegen der
Formatierung ist es mir zu kompliziert, die beiden Seiten aus den »Hinweisen« hier
einzurücken. Ich stelle daher das gesamte alte Manuskript ins Netz: Die
Meinungsleier. Der geneigte Leser möge den Anfang bis S. 18 überschlagen.

Anmerkungen

Anmerkungen
↑1 Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie

Ähnliche Themen

https://www.rsozblog.de/wp-content/uploads/Röhl-Die-Meinungsleier-HINWEISE-zur-BGB-Übung-2001.pdf
https://www.rsozblog.de/wp-content/uploads/Röhl-Die-Meinungsleier-HINWEISE-zur-BGB-Übung-2001.pdf

